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Vorwort

Dieses Buch entstand im Anschluss an meine Ende 2010 veröffentlichte Analyse 
der politischen Entscheidungsprozesse zu den Afghanistaneinsätzen der Bundes-
wehr (vgl. von Krause  2011 a). Aus dieser ergaben sich Hinweise darauf, dass in 
der deutschen Politik und Gesellschaft das Verständnis von Militär als Instrument 
der Außen- und Sicherheitspolitik von Entscheidungen und Entwicklungen ge-
prägt ist, die z.T. mehr als ein halbes Jahrhundert zurück liegen und immer noch 
nachwirken – die Sozialwissenschaften sprechen von „Pfadabhängigkeit“. 

So entstand der Plan für dieses Buch. Dabei hatte ich mir zum Ziel gesetzt, 
die Entwicklung im Verständnis der Rolle des Militärs nachzuzeichnen, wie sie 
von 1950 bis 2012 in Deutschland erkennbar ist. Unter dieser Perspektive beleuch-
tet das Buch damit auch einen Ausschnitt aus der Geschichte der Bundeswehr.

Am Endes eines solchen Projekts gilt es, vielfältigen Dank abzustatten:
zunächst dem VS-Verlag für Sozialwissenschaften für seine rasche Bereit-

schaft, ein solches Thema in sein Programm aufzunehmen. Ich bin davon über-
zeugt, dass der Diskurs in der Gesellschaft über sicherheitspolitische Fragestel-
lungen und insbesondere über die Rolle der Bundeswehr verstärkt werden sollte. 
Möge dieses Buch dazu einen Beitrag leisten;

weiterhin danke ich einigen Zeitzeugen, die mir ihre Beobachtungen zu be-
stimmten Aspekten mitgeteilt haben. Ihre Erkenntnisse runden die aus Quellen 
und der Literatur gewonnenen Schlussfolgerungen ab bzw. werfen neue Fragen 
für weitere Untersuchungen auf; 

Dank gilt dem Team der Fachbibliothek der Luftwaffenunterstützungsgrup-
pe in Köln-Wahn, das mich bei der Beschaffung von fachspezi  scher Literatur 
unterstützte; 

besonderer Dank gebührt Herrn Günter Wolf , der während der Entstehung 
des Buches wertvolle Hinweise zu Schlüssigkeit und Verständlichkeit der Argu-
mentation gab, sowie Herrn Hermann Lunemann  für seine sorgfältige Durchsicht 
des Manuskripts; 

und schließlich danke ich meiner Ehefrau Marlis von Krause , die mir in den 
Monaten intensiver Bearbeitung den Rücken frei gehalten und mich motiviert hat.

Königswinter, im Oktober 2012
Ulf von Krause
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Einführung: Zielsetzung der Analyse

Die Bundeswehr als Instrument der Außen- und Sicherheitspolitik? Ist eine solche 
Themenstellung in Deutschland zulässig? Widerspricht eine solche Formulierung 
nicht der „Political Correctness“? Oder ist sie im 2. Jahrzehnt des 21. Jahrhunderts 
nicht im Gegenteil überfällig? Betrachtet man die Vorgänge um den Rücktritt des 
damaligen Bundespräsidenten Horst Köhler  am 31.05.2010, so drängen sich sol-
che Fragen geradezu auf. Hatte der Bundespräsident doch in einem Rundfunkin-
terview formuliert,

„dass ein Land unserer Größe mit dieser Außenhandelsorientierung und damit auch Außen-
handelsabhängigkeit auch wissen muss, dass im Zweifel, im Notfall auch militärischer Einsatz 
notwendig ist, um unsere Interessen  zu wahren, zum Beispiel freie Handelswege, zum Beispiel 
ganze regionale Instabilitäten zu verhindern“1.

Für diese Äußerung war der Bundespräsident so heftig kritisiert worden,2 dass 
er von seinem Amt zurücktrat – „mit sofortiger Wirkung“. Dabei war seine For-
mulierung inhaltlich durchaus von dem gedeckt, was die schwarz-rote Bundesre-
gierung  im Weißbuch 2006  zur Sicherheitspolitik Deutschlands und zur Zukunft 
der Bundeswehr umrissen hatte. Dort waren als deutsche Interessen  u.a. genannt 
worden, „regionalen Krisen und Kon  ikten vorzubeugen“ und „den freien und 
ungehinderten Welthandel als Grundlage unseres Wohlstandes zu fördern“, wobei 
im Weißbuch versichert wurde, die Bundesregierung werde

„in jedem Einzelfall prüfen, welche Werte und Interessen  Deutschlands den Einsatz der Bundes-
wehr erfordern“ (Bundesministerium der Verteidigung 2006; S. 28 f.).

Kann und darf die Bundeswehr also Instrument deutscher Außen- und Sicherheits-
politik sein? Oder muss sie es sogar? Bei dieser Fragestellung bezieht sich das 
„Können“ sowohl auf die Fähigkeiten  der deutschen Streitkräfte, die u.a. durch 
Struktur und Ausrüstung bestimmt werden, als auch auf die Entschlossenheit der 

1 zit. nach „Das umstrittene Interview im Wortlaut“ in: Süddeutsche-Online vom 31.05.2010; 
Zugriff: 17.08.2010).

2 So äußerte der Parlamentarische Geschäftsführer der SPD -Bundestagsfraktion Thomas 
Oppermann  gegenüber der Hannoverschen Allgemeinen Zeitung: „Das Grundgesetz  erlaubt kei-
ne Wirtschaftskriege“ („Handelskrieg? SPD rügt Köhlers Worte“ in: Hannoversche Allgemeine 
Online vom 27.05.2010; Zugriff: 17.08.2010). Der Grünen-Fraktionschef Jürgen Trittin  wurde 
mit den Worten zitiert: „Wir brauchen weder Kanonenbootpolitik noch eine lose rhetorische 
Deckskanone an der Spitze des Staates.“ („Entweder Unkenntnis oder Ungeschicklichkeit“ in: 
Stern-Online vom 28.05.2010; Zugriff: 17.08.2010). Und der Parteichef der Linken, Klaus Ernst , 
formulierte nach der gleichen Quelle: „Das Grundgesetz legitimiert keine Wirtschaftskriege der 
Bundeswehr. Weder in Afghanistan  noch sonst irgendwo in der Welt.“
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politischen Führung des Landes, diese Fähigkeiten  politisch zu instrumentalisie-
ren.3 Das „Dürfen“ re  ektiert den Handlungsspielraum der politischen Akteure. 
Dieser wird zum einen durch rechtliche Restriktionen begrenzt.4 Zum anderen 
können auch „historische Altlasten“ und in deren Folge eine außenpolitische 
Kultur der Zurückhaltung die Handlungsmöglichkeiten deutscher Regierungen 
faktisch einschränken (Hanns W. Maull  spricht von einer „Zivilmachtkultur “ 
Deutschlands, vgl. Maull  2007). Denn die außenpolitischen Entscheidungsträger 
müssen in der Regel auf die vorherrschenden Strömungen in der Gesellschaft und 
in der veröffentlichten Meinung Rücksicht nehmen – bzw. sie glauben, sie müss-
ten darauf Rücksicht nehmen. Und diese besagen, dass der Einsatz von Militär 
nur bei Zielen wie „Verteidigung“, „Schützen“ und „Helfen“ gerechtfertigt sei 
(vgl. von Krause  2011 a, S. 280). Das „Müssen“ beinhaltet die Frage, ob sich 
Deutschland in bestimmten Konstellationen einer Instrumentalisierung von Mili-
tär als Mittel der Außenpolitik aus Bündnissolidarität  nicht entziehen kann. Mar-
kus Kaim  spricht von einer „Multilateralismusfalle “ (Kaim  2007).

Das Bild vom Einsatz von Streitkräften als Instrument der Politik geht ur-
sprünglich auf Clausewitz  zurück, der es als „Zweck-Ziel-Mittel-Relation“ zwi-
schen Politik und Krieg formuliert hatte (vgl. Clausewitz  1952, S. 112 ff.). Clause-
witz  verstand Streitkräfte also als Kriegsführungsinstrument zur Erreichung eines 
politischen Zwecks.5 Diese Sicht betont ein wesentliches Element von Streitkräf-
ten, die Fähigkeit zur Gewaltanwendung. Sie sind – wie Feaver  formuliert – „an 
institution of violence to protect us“ (Feaver  1996, S. 150).

Als Kriege im Zeitalter des nuklearen Patts zwischen Ost und West zuneh-
mend nicht mehr als rationale politische Option gesehen wurde, änderte sich das 
Verständnis der Zweck-Ziel-Mittel-Beziehung. In der sog. realistischen bzw. neo-
realistischen Schule der Theorien der Internationalen Beziehungen war Sicher-
heitspolitik gegenüber allen anderen Politikfeldern dominant, Streitkräfte wurden 

3 Die „Kategorien „Können“ und „Wollen“ entsprechen der in der Abschreckungstheorie  der 
60er und 70er Jahre des vorigen Jahrhunderts gängigen Unterscheidung von „Fähigkeiten “ und 
„Absichten“ (capabilities and intentions). Vgl. z.B. Schwarz /van Cleave  1978, S. 133.

4 Auf Deutschland bezogen wären hier z.B. das „Streitkräfteurteil “ des Bundesverfassungsgerichts  
(BVerfG ) vom 12.07.1994 und seine Umsetzung im Parlamentsbeteiligungsgesetz  (ParlBG ) von 
2005 (vgl. Wiefelspütz  2005) sowie weitere Entscheidungen des BVerfG  zu Auslandseinsätzen  
zu nennen.

5 In einer Art „Clausewitz -Renaissance“ wurde kürzlich durch namhafte Autoren die Aktualität 
der Clausewitz ̀schen Kategorien diskutiert und auf ihre Anwendbarkeit in heutigen Analysen 
hin überprüft (vgl. Strachan /Herberg-Rothe  2007). Dabei ergab sich, dass – abgesehen von 
der Verengung bei Clausewitz  auf die Kriegsführungsperspektive – das Clausewitz sche 
Instrumentarium auch für aktuelle Analysen durchaus gewinnbringend eingesetzt werden kann 
(vgl. dazu auch von Krause  2011 a, S. 55 ff., 59).
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als ein wesentlicher, wenn nicht der entscheidende Machtfaktor der Staaten an-
gesehen.6 Allerdings sah man in ihnen nun primär ein Mittel der Kriegsverhinde-
rung, der Abschreckung . Schwarz /van Cleave  formulierten prägnant:

„Abschreckung  beinhaltet denn auch das Problem, militärische Macht, speziell nukleare 
Macht, politisch so zu instrumentalisieren, daß deren Anwendung zwar glaubhaft, aber ver-
mieden und dennoch der beabsichtigte politische Zweck erreicht werden kann“ (Schwarz /van 
Cleave  1978, S. 132).

In den letzten 20 Jahren hat sich das Verständnis von Sicherheitspolitik erneut 
deutlich verändert, es setzte sich der Begriff der „erweiterten Sicherheit“ durch. 
Dieser  ndet sich – wörtlich oder sinngemäß – in verschiedensten sicherheitspo-
litischen Konzepten wieder, die nach 1990 veröffentlicht wurden.7 Im Kern bein-
haltet der Begriff ein multidimensionales Verständnis von Bedrohungsursachen 
sowie die Orientierung am Individuum. In diesem Sinne formulierte die Bundesre-
gierung  2004 in einem Aktionsplan „Zivile Krisenprävention, Kon  iktlösung und 
Friedenskonsolidierung“:

„Ausgangspunkt für Maßnahmen der Krisenprävention, der Kon  iktbeilegung und der Kon-
solidierung in der Nachkon  iktphase ist ein erweiterter Sicherheitsbegriff, der politische, 
ökonomische, ökologische und soziale Stabilität umfaßt. Grundlage dafür sind die Achtung 
der Menschenrechte, soziale Gerechtigkeit, Rechtsstaatlichkeit, partizipatorische Entschei-
dungs  ndung, Bewahrung natürlicher Ressourcen, Entwicklungschancen in allen Weltre-
gionen und die Nutzung friedlicher Kon  iktlösungsmechanismen“ (Bundesregierung  2004,
S. XVI).

In einem solchen Verständnis von Sicherheit kann Streitkräften nur eine begrenzte 
Rolle zukommen, worauf die Bundesregierung  folgerichtig auch in ihrem Weiß-
buch 2006  hinwies, wo sie formulierte:

„Deutsche Sicherheitspolitik beruht auf einem umfassenden Sicherheitsbegriff, ist vor-
ausschauend und multilateral  angelegt. Sicherheit kann weder rein national noch allein 
durch Streitkräfte gewährleistet werden. Erforderlich ist vielmehr ein umfassender Ansatz, 
der nur in vernetzten sicherheitspolitischen Strukturen  sowie im Bewusstsein eines um-
fassenden gesamtstaatlichen und globalen Sicherheitsverständnisses zu entwickeln ist.“
(Bundesregierung  2006, S. 9).

Zielsetzung dieses Buches ist es, den Wandel im deutschen Verständnis von Streit-
kräften als Instrument der Außen- und Sicherheitspolitik seit Gründung der Bun-
deswehr nachzuzeichnen. Dabei werden zwei Perspektiven zu unterscheiden sein. 

6 Vgl. für einen Überblick Zürn  1994, S. 7134 f.
7 Böckenförde  nennt beispielhaft die Strategischen Konzepte der NATO  von 1991 und 1999, 

die „Agenda for Peace“ des VN -Generalsekretärs Boutros Boutros-Ghali  von 1992, den 
Human Development Report der Vereinten Nationen  von 1994, den Bericht „A More Secure 
World“ des UN  High Panel on Threat, Challenges and Change von 2005 und die Europäische 
Sicherheitsstrategie (EUISS) von 2003 (Böckenförde  2011, S. 93).
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Die erste ist, welches Verständnis von der Funktion der Bundeswehr im Zeitablauf 
bei der „Politik“ auszumachen ist, also bei den Akteuren, denen in der Bundesre-
publik Deutschland außenpolitische Entscheidungen zugeordnet sind. Diese sind 
z.B. die Bundesregierung  – speziell der Bundeskanzler  bzw. die Bundeskanzle-
rin  – aber auch der Deutsche Bundestag , dem im deutschen Institutionengefüge 
bei Entscheidungen über den Einsatz der Bundeswehr eine formal starke Position 
zukommt.

Als zweite Perspektive ist von Interesse, wie Streitkräfte in der deutschen 
Gesellschaft wahrgenommen werden bzw. welche Rolle ihnen nach vorherr-
schender Meinung zugeordnet wird. Die Bedeutung dieser Perspektive ergibt 
sich aus dem Wirkungszusammenhang zwischen der Gesellschaft und den außen-
politischen Akteuren. War in der Politikwissenschaft zunächst lange Zeit davon 
ausgegangen worden, dass Außenpolitik im Wesentlichen von externen Bestim-
mungsgrößen beein  usst wird, so hat sich inzwischen ein integratives Verständnis 
derartiger Entscheidungsprozesse durchgesetzt.8 Danach sind zur Erklärung von 
außenpolitischen Entscheidungsprozessen neben den lange Zeit als dominant be-
trachteten Ein  ussfaktoren aus der internationalen Umwelt9 mehr und mehr auch 
innerstaatliche, innergesellschaftliche und neuerdings auch transnationale Zusam-
menhänge mit einzubeziehen. Man spricht auch von einer „Zwei-Ebenen-Logik 
deutscher Außenpolitik“ (Oppermann /Höse  2011, S. 44).10

Bei der in diesem Buch gewählten Schwerpunktsetzung auf die deutschen 
Akteure bzw. die deutsche Gesellschaft wird der Ein  uss der externen Bestim-
mungsgrößen zwar als Rahmenbedingungen mit skizziert, deren Zustandekom-
men wird jedoch nicht weiter analysiert.

Es gibt eine Vielzahl theoretischer Zugänge zur Erfassung von Ein  üssen 
auf außenpolitische Entscheidungen. Diese unterscheiden sich u.a. nach der Hand-
lungslogik, die den Akteuren unterstellt wird. Traditionell ging man zunächst von 
rationalen, nutzenmaximierenden Akteuren aus, was dem Modell des „homo oe-
conomicus“ der klassischen liberalen Wirtschaftstheorie entspricht (vgl. Schultze  
1998). Inzwischen unterstellt man Akteuren auch, ihr Handeln danach auszurich-
ten, dass es in Einklang mit allgemein geteilten Erwartungen und Normen steht, 
was dem auf Ralf Dahrendorf  zurückgehenden Modell des „homo sociologicus“ 

8 Schon Ende der 60er Jahre hatten Allison /Zelikow  in ihrer Analyse der Kubakrise betont: 
„Multiple, overlapping, competing conceptual models are the best that the current understanding 
of foreign policy provides.” (Allison /Zelikow  1999, S. 401).

9 Vgl. dazu z.B. Jäger /Beckmann 2011.
10 Der Begriff geht auf Robert Putnam  zurück, der ihn 1988 in einer viel beachteten spieltheoreti-

schen Analyse von Mehrebenenprozessen in der EU  entwickelte (Putnam  1988).


